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Gesetzliche Rahmenbedingungen der
medizinischen Universitätsbibliotheken
in Ungarn
Imola Jehoda, Budapest
Die vielen, zum Teil veralteten gesetzlichen
Regelungen für die Hochschulausbildung im
Gesundheitswesen wurden durch das Ge-
setz Nr. LXXX (1993) über die Hoch-
schulausbildung außer Kraft gesetzt.

Die bisher vom Gesundheitsministerium fi-
nanzierten und geleiteten medizinischen
Universitäten und als deren Fakultäten fun-
gierenden medizinischen Fachhochschulen
wurden dem einheitlichen Organisationssy-
stem der ungarischen Hochschulausbildung
unterstellt.

Über die dritte Hauptfunktion der Institu-
tionen, die Finanzierung von Therapie/Pro-
phylaxe und Therapie/Prophylaxe zu Lehr-
zwecken, die Forschungs- und Entwickl-
ungstätigkeit der Branche, wird in §116 des
Hochschulgesetzes im Detail verfügt.

§47 Absatz 4 des Hochschulgesetzes regelt die
Errichtung und Unterhaltung von Univer-
sitätsbibliotheken.

Die einheitliche fachliche Leitung des
Bibliothekssystems in Ungarn obliegt dem
Ministerium für Nationales Kulturerbe
(NKÖM). Das Gesetz Nr. CXL (1997) ver-
fügt über die Museumseinrichtungen, die
öffentliche Bibliotheksversorgung und die
öffentliche Bildung, und wird durch das Ge-
setz Nr. LXIV (2001) über den Schutz des
Kulturerbes ergänzt.

Die Bedeutung des Gesetzes Nr. CXL
(1997) beseht darin, das bisher aus mehre-
ren Sektoren bestehende Bibliothekssystem
auf Basis des Betriebs der öffentlichen
Bibliotheksversorgung als einheitliches Gan-
zes zu veranschaulichen. Das Gesetz besteht

aus sieben Teilen.

Die Regelung über die Bibliotheken beginnt
mit Kapital I in Teil III des Gesetzes „Die
allgemeinen Regeln der öffentlichen
Bibliotheksversorgung“, ab §53. Gemäß
§54 Absatz 3 gelten die Bibliotheken von
staatlichen Universitäten, das heißt die zen-
tralen Bibliotheken von Hochschul-
einrichtungen als Grundelement der öffent-
lichen Bibliotheksversorgung. Verschieden-
artige Bibliotheken der Universität (Zentral,
Fakultäts-, Institutsbibliothek etc.) müssen
die Aufnahme der Bibliothek ins öffentliche
Bibliothekenregister beantragen. Ein Krite-
rium für die Aufnahme besteht in der Erfül-
lung der in §54 Absatz 1  genannten Bedin-
gungen.

Die grundlegenden Erfordernisse für eine

Auf dem Gebiet der medizinischen Universitätsbibliotheksversorgung geltende Rechtsnormen: 
 
I. GESETZE 
- Nr. LXXX von 1993 über die Hochschulbildung  
- Nr. CXL über die Museumseinrichtungen, die öffentliche Bibliotheksversorgung und die öffentliche Bildung 
- Nr. LXIV von 2001 über den Schutz des Kulturerbes 
 
II. REGIERUNGSVERORDNUNGEN 
- Nr. 60/1998 (III.27.) über die Lieferung und Nutzung von Belegexemplaren von Presseerzeugnissen 
- Nr. 161/1998 (IX.30.) über die Aufgaben und Kompetenzen des Ministers für natürliches Kulturerbe 
- 64/1999 (IV.28.) über die Führung eines Registers der öffentlichen Bibliotheken 
- Regierungsverordnung Nr. 165/1999 (XI.19.) über das Landeskuratorium für Bibliothekswesen 
- Nr. 45/2000 (IV.7.) über die bei der Beschaffung von Bibliotheksdokumenten beanspruchbare Förderung zur Erstattung der 

Umsatzsteuer 
- Nr. 157/2000 (IX.13.) über die Bezuschussung von Dokumentenkäufen 
- Nr. 194/2000 (XI.24.) über Vergünstigungen für Besucher von Museumseinrichtungen 
- Nr. 6/2001 (I.17.) über einzelne Vergünstigungen für Bibliotheksbenutzer 
 
III. MINISTERVERORDNUNGEN 
- Nr. 3/1999 (II.24.) NKÖM über die durch den Minister für nationales Kulturerbe zu verleihenden Kunst- und sonstigen Fachpreise 
- Nr. 1/2000 (I.14.) NKÖM über das organisierte Bildungssystem für Kulturexperten, die Anforderungen und die Finanzierung der 

Bildung 
- Nr. 6/2000 (III.24.) NKÖM über die Rechtslage von Bibliothekseinrichtungen 
- Nr. 18/2000 (XII.18.) NKÖM über die Arbeitserlaubnis von Kulturexperten und die Führung eines Experten-Namensregisters 
- Nr. 14/2001 (VII.5.) NKÖM über die Bibliotheks-Fachaufsicht 
- Nr. 23/2001 (XII.29.) NKÖM über kulturelle Vergünstigungen für Personen, die unter die Wirkung des Gesetzes Nr. LXII von 

2001 über die in den Nachbarländern lebenden Ungarn fallen 
- Nr. 1/1967 (VI.18.) MM über die Anmeldung von Büchern, Musikstücken, Landkarten und sonstigen Drucksachen sowie 

Manuskripten mit Museumswert 
- Verordnung Nr. 3/1975 (VII.17.) KM-PM über die Kontrolle (Inventur) des Bibliotheksbestandes und die Ausg abe einer Regelung 

für das Löschen aus dem Bestand 
- Nr. 19/1981 (XII.8.) MM über die Ausleihe zwischen Bibliotheken 
- Nr.7/1985 (IV.26.) MM über die Anmeldung von Bibliotheksmaterial  
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öffentliche Bibliothek sind in §§55 aufgeli-
stet.

Kapitel II „Die Rechte der Bibliotheks-
benutzer und die Voraussetzungen für die
Benutzung einer Bibliothek“ enthält Richt-
linien für den Kreis der unentgeltlichen
Grunddienstleistungen und der Dienstlei-
stungen, die nur mittels Einschreibung in
Anspruch genommen werden können.

Kapitel III „Die Voraussetzungen für den
Betrieb der öffentlichen Bibliotheks-
versorgung“ legt – im Vergleich zur bisheri-
gen Rechtsprechung für Bibliotheken ein-
zigartig – die zentrale Versorgungsform –
Landes-Dokumentenlieferssystem ODR –
fest, in dessen Rahmen die öffentliche

Bibliotheksversorgung durch zentrale Finan-
zierung und Leitung gefördert wird.
Typen der im ODR integrierten Bibliothe-
ken: In dem System, das insgesamt 60 wis-
senschaftliche und Fachbibliotheken,
Komitatsbibliotheken der öffentlichen Bil-
dung und Zentralbibliotheken der staatli-
chen Universitäten integriert, nehmen die
zentralen Hochschulbibliotheken eine füh-
rende Stelle ein.

Kapitel V „Wissenschaftliche und
Fachliteraturversorgung“  befasst sich be-
sonders mit den Universitätsbibliotheken.
Zitat: „Die wissenschaftliche und fachliche
Literaturversorgung ist die Aufgabe der ... Bi-
bliotheken der staatlichen Universitäten und

anderer, die öffentliche Bibliotheksversorgung
übernehmender Hochschulbibliotheken.“

Von großer Bedeutung ist noch der am Ende
des Gesetzes platzierte Teil „Vollmachten“
mit einer Auflistung jener notwendigen, so-
genannten Rechtsnorm-Anpassungen, die
im Laufe der Jahre erstellt wurden und in
der Aufzählung der Anlage enthalten sind.
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Neue elektronische Zeitschriften:
Annals of General Hospital Psychiatry:
www.general-hospital-psychiatry.com ;
Directed and applied evolution:
www.daevo.com

PubMed, OVID Medline, MEDLINEplus,
CANCERLIT, Hazardous Substances Data
Bank, TOXLINE u.a. sind bezüglich ihrer
auf ihre Benutzerfreundlichkeit für Seh-
behinderte und Blinde untersucht worden.
Dabei kamen unterschiedliche Softwarepa-
kete zum Einsatz (JAWS; Dragon Naturally
Speaking Standard; Bobby). Detaillierte Prä-
sentation der Ergebnisse in: Sarah McCord;
Linda Frederiksen; Nicole Campbell: An
accessibility assessment of selected web-based

health information resources. In: Library Hi
Tech 20 (2002) 2, S. 188-198.
www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm

Die Benutzerfreundlichkeit von
Bibliothekswebsites wurde an der FH Ham-
burg evaluiert. Die Homepage der Medizi-
nischen Fakultät in Tübingen wird als
schlicht und unprätentiös gelobt und läßt
so die Serviceorientierung der Bibliothek er-
kennen. Zitat: „Die gestressten Klinikan-
gehörigen werden das Gefühl haben, dass
die Bibliothek für ihre Belange da ist, ohne
ihnen Zeit zu stehlen“. www.medizin.uni-
tuebingen.de/~webbibl/
Schulz, Ursula: „Das stiehlt meine Zeit“:
Über die Nutzungsqualität von Biblio-

AGMB - News

thekswebsites. In: BuB 54 (2002) 4, S. 224-
229.

Preprint-Server  für Artikel zur klinischen
Medizin (ohne peer-review, seit Dezember
1999 im Aufbau): clinmed.netprints.org/

PsychARTICLES, die elektronische Volltext-
datenbank mit Artikeln aus 41 Zeitschriften
ab Erscheinungsjahr 1998 und BioOne sind
bei OCLC FirstSearch neu im Datenbank-
angebot. BioOne enthält eine Sammlung von
41 Volltextzeitschriften aus den
Biowissenschaften.
www.oclc.org.

TOXCENTER von Chemical Abstracts Ser-
vice ist eine neue Datenbank bei STN Inter-
national, die toxikologische Information aus
der pharmakologischen und chemischen Li-
teratur enthält. Die Datensätze stammen aus
CAplus, MEDLINE, BIOSIS und IPA.

BioMedCentral hat seit 1.1.2002 Gebüh-
ren in Höhe von 500 $ für die Veröffentli-
chung eines Artikels eingeführt, ausgenom-
men für Autoren aus Entwicklungsländern
und Härtefälle. Gegen eine Subskriptions-
gebühr für die Nutzung von BioMedCentral
liegen 28.000 Unterschriften vor:
www.publiclibraryofscience.org

MEDLINEplus enthält nun auch die
MedMaster-Datenbank der American
Society of Health Systems Pharmacists mit
700 „drug monographs“.
www.nlm.nih.gov/medlineplus
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